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1 Objekt und Auftrag

1 .1 Bewertu ngsobjekt

Die Liegenschaft ist dem Grundbuchskörper in der Katastralgemeinde KG 01708 Gerasdorf mit der Einlagezahl E22601
sowie dem Grundstück GST-NR 960/13 zugeordnet, Die Grundfläche liegt gemäß aktuellem Grundbuchauszug bei

458 m2.

Mit Bescheid der Stadtgemeinde Gerasdorf wurde am 17.05.2023 die Baubehördliche Bewilligung zur Errichtung von

zwei Einfamilienhäusern erteilt. Der Baubeginn wurde mit 01.06.2023 angezeigt, Am29.04,2024 erfolgte die Anzeige

eines Bauführerwechsels. Die Objekte sind zum Bewertungsstichtag dem 23,01.2026 nicht fertiggestellt. Der aktuelle

Grundbuchauszug zeigt den Vermerk Wohnungseigentum in Vorbereitung. Aufqrund der ausstehenden Fertigstel.
lunq erfolqt die Bewertunq der qesamten Lieqenschaft.

1.2 Auftraggeber

Auftraggeberin der Verkehrswertermittlung ist Frau Mag. Petra Diwok als gerichtlich bestellte Massevenrvalterin seitens

des LG Korneuburg im lnsolvenzverfahren.

1.3 Auftrag und Zweck

Der Gegenstand des erteilten Auftrages ist die Ermittlung des Verkehrswertes der Liegenschaft zum Bewertungsstich.
tag im lnsolvenzverfahren.

1.4 Befundaufnahme

Die Befundaufnahme erfolgte am23.01.2026 von 10:00 bis 10:40. lm Zuge dessen konnte die Liegenschaft von außen

besichtigt werden und das Haus Top 2 ebenso von lnnen.

1.5 Bewertungsstichtag

Der Bewertungsstichtag ist auftragsgemäß der Tag der Befundaufnahme somit der 23.01,2026.

1.6 Unterlagen

. Grundbuchauszug

. EigeneFotodokumentation

. Orthofoto 123.01.2026

. Elektronische Abfrage I Flächenwidmung | 29,01.2026

htt p : // atl a s. n o e, qv. at/

. Elektronische Abfrage I Altlasten- und Verdachtsflächenkataster 129.01.2026
htt p : //www. u mw eltb u n d es a mt. aVvf ka/

. Elektronische Abfrage I Hochwasser- und Erdbebengefährdung 129.01.2020
http : //www, h ora. qv. at/

. Elektronische Abfrage I Lärmkartierungl29.01.2026

http : //www. I ae rmi nf o. aU

. Literatur gemäß Pkt. 5, Literaturverzeichnis
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Unterlagen qemäß Bauakteneinsicht I 20,01.2026:

- 10.01.2023lEnreichplan Plannr. WlWGlTEP)I lPlanverfasser: Bebau Bauges.m.b,H.

- 06,04.2023 | Befund & Gutachten für die bautechnische Beurteilung I Arch, Dl Wilhelm Hochenbichler

- 17 ,05,2023 | Bescheid Baubehördliche Baubewilligung I Errichtung von 2 Einfamilienhäusern

- 30,05,2023 | Baubeginnsanzeige I Enichtmayer GmbH I Beginn 01.06.2023

- 14.06,2023 | Geotechnische Stellungnahme P2301/1a I Geotechnik Kersch GmbH

- 16.04,2024 | Zurücklegung Bauführung I BM Johann Ludwig Enichtmayer

- 23.04.2024 | Bescheid der Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien I Baustopp - Einstellung der Bauarbeiten

- 29.04.2024 | Anzeige Bauführerwechsel I von Enichtmayer GmbH auf Dezet Bau GmbH

- Baubeschreibung I nicht datieft

Weitere Unterlaqen:

- 12.10.2021 | Kautuertag I Ankauf durch die HSM lmperial - lmmobilienverweftungs GmbH

- 25.01.2023 | Vorabzug Nutzwertgutachten I erstellt von Arch. Dl Vera Korab I Grundlage Baugenehmigung

AZ: 92J22 - BA 8312 HB 07.11 .2022

- 02.07.2024 | Kaufuertrag I Verkäufer HSM lmpeial - lmmobilienverwertungs GmbH an Kanan Hussain & Ary

Hussain I Wohnung Top 1 & Gaften 1N1B & Ktu-Stellplatz 1

ms
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2 Befund

2.1 Makrolage I Niederösterreich

#Laoe & Flächenverteiluno

Niederösterreich grenzt im Norden an Tschechien und im Osten an die Slowakei. Die Landeshauptstadt ist St. Pölten,

welche mittig im Landesgebiet liegt.

Die Fläche des Bundeslandes beträgt 19.180 km'?, davon entfallen 1,20/o auf Bauflächen, 48,2 % auf landwirtschaftliche

Nutzflächen,2,6o/oauf Gärten, 1,50/oauf Weingärten,0,2o/oäuf dieAlpen,39,7o/oauf Wälder, 1,50/oauf Gewässerund

5,1 % entfallen auf sonstige Flächen (Stand 2026). Der Dauersiedlungsraum Niederösterreichs beläuft sich auf 60,6 %

seiner Fläche. (vgl, WKO Statistik 2026a)

Als größtes österreichisches Bundesland gliedert es sich in 20 Verwaltungsbezirke und 4 Statutarstädte, mit insge-

samt 573 Gemeinden. Der größte See ist der Lunzer See und die höchste Erhebung der Schneeberg mit 2.076 m. (vgl.

WKO Statistik 2026a)

#Bevölkerunqsentwicklunq

ln Niederösterreich leben dezeit 1.730.270 Menschen (Stand 10/2025). ln der Betrachtung der Bevölkerungsklassen

zeigt sich folgende Verteilung: 15,36 % entfallen auf die unter 1S-Jährigen, 56,70 o/o auf die 15- bis 60-Jährigen und27 ,94

% auf die Altersklasse 60 und älter. Die Einwohnezahlen sind in den letzen 1 0 Jahren im Verlauf der Jahre 2015 bis 2025

um rd. 5,56 % gestiegen und es wird ein weiterer Anstieg der Bevölkerung von rd. 2,6 % bis zum Jahr 2030 prognos.

tiziert (im Vergleich zum Jahr 2024). (vgl, Statistik Austria 2026a,b,c)

Gemessen an der Bevölkerungszahl ist Baden (150.237 Einwohner) der größte Bezirk, gefolgt von St. Pölten Land

(134.789 Einwohner), Mödling (121 .550 Einwohner) und Amstetten (118.426 Einwohner). (vgl. Statistik Austria 2025a)

#Wirtschaft und Leistunq

Die Struktur der Wertschöpfung nach den drei Wirtschaftssektoren zeigt, dass 66,9 % auf den tertiären (Dienstleistung),

30,20/o auf den sekundären (Produktion - lndustrie und Gewerbe) und 2,9 % auf den primären Sektor (Land- und Forst-

wirtschaft) entfallen (Stand 2023). Vergleicht man diese Werte mit Gesamtösterreich, so zeigt sich, dass das Bundesland

Niederösterreich im tertiären Wirtschaftssektor (Dienstleistung) unter dem Durchschnitt von 70,40 % liegt. Die Arbeits.
losenquote in Niederösterreich beträgt 6,3 % und liegt damit unter der durchschnittlichen Arbeitslosenquote öster.
reichs von 7,0 % (Stand 2024). (vgl. WKO Statistik 2026b)

lm Bundesland Niederösterreich sind insgesamt 44.02zArbeitgeberbetriebe (Stand 07/2025)ansässig. Unterteilt man

die Unternehmen in Niederösterreich nach Betriebsgröße, so zeigt sich, dass rd, 81,7 olo der Betriebe auf Kleinstunter.
nehmen (1 bis 9 Beschäftigte), rd. 14,9 % auf Kleinunternehmen (10 bis 49 Beschäftigte), rd.2,9o/o auf Mittlere Unter.

nehmen (50 bis 249 Beschäftigte) und rd. 0,5 % auf Großunternehmen (ab 250 Beschäftige) entfallen. (vgl. WKO Statistik

2026c)
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Ahbildung 1; Landknrte (ugl. Microsot't Corporntion 2026)
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2.2 Mikrolage I Gerasdorf bei Wien

Gerasdorf beiWien isteine Stadtgemeinde im Politischer Bezirk Korneuburg in Niederosterreich, Die Stadtgemeinde weist
mit Stand 1 . Jänner 2025 eine Einwohnerzahl von 12 158 Personen auf .

Abbildung 2: Verortung Gcnrcindc (ogl. Microsoft Corpornfion 2026)
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2.3 Grundstückstypologie

Topografie Grundstück befestigt, zum Teil bebaut

Zuschnitt Nahezu Rechteckig geschniften

Straßenart Erschließungsstraße, Fahrbahn aus Asphalt, Parkmöglichkeiten vorhanden

Grenzverhältnisse Norden & Süden: Nachbargrundstücke bebaut, befestigt und begrünt lWesten & Osten: öffentli-

ches Gut

Parkplatzsituation Parkmöglichkeit im öffentlichen Raum vorhanden

Abbildung 3: Luftbild mif Grundstückskntnstcr (ugl. Lnnd Niedcriisturcich 2026)

ffis
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2.4 Flächenwidmungsplan

Die bewertungsgegenständliche Liegenschaft ist als Bauland Wohngebiet - 2 Wohneinheiten gewidmet.

:rcsgg6

T:

lxto/ö

I
60

-

BW.2WE

stcn

Ablt i I d u n g 4: F läche nzu i d m u n gspln n (u gl. La nd N icdctöstu rrc i ch 2026 )

Bauland Wohngebiet - 2 Wohneinheiten

(gemäß NÖ Raumordnungsgesetz 2014 g 16):

1 ). Wohngebiete, die für Wohngebäude und die dem täglichen Bedarf der dort wohnenden Bevölkerung dienenden
Gebäude sowie für Betriebe bestimmt sind, welche in das Ortsbild einer Wohnsiedlung eingeordnet werden können
und keine das örtlich zumutbare Ausmaß übersteigende Lärm- oder Geruchsbelästigung sowie sonstige schädliche
Einwirkung auf die Umgebung verursachen. Die Geschoßflächenzaht (g 4 Z 1i NÖ BO 2014, LGBI. Nr, it201' in

der geltenden Fassung) darf nicht über 1 betragen.

€.
!158J9

ffiü
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2.5 Umweltrisiken und Umwelteinflüsse

Altlasten- und Verdachtsflächen

Altlast / Verdachtsfläche Die Liegenschaft ist nicht im Verdachtsflächenkataster oder im Altlastenatlas vezeichnet.

Die elektronische Abfraqe des umweltbundesamtes erqab folqende lnformation:

969/4 966/67

e19/_6

953/1 3

\
Abbiltlung 5: Abfrngc Altlnsttt- utrd Vcrdnchfsllächcnknfnstcr (agl. Llnrualtbtntlasnnt CüftH 2026)

953/3

Der Verdachtsflächenkataster wird vom Umweltbundesamt geführt und beinhaltet jene von der Landeshauptfrau/vom Lan-
deshauptmann gemeldeten Altablagerungen und Altstandorte, für die der Verdacht einer erheblichen Umweltgefährdung
(erhebliche Gefahr für die Gesundheit des Menschen oder die Umwelt) aufgrund früherer Nutzungsformen ausgeht.

Wird nach Abschluss von Sanierungs- oder Sicherungsmaßnahmen nachgewiesen, dass von einer Altlast keine erhebliche
Umweltgefährdung mehr ausgeht, wird diese im Altlastenatlas als saniert oder gesichertgekennzeichnet. Allfällige Konta-
minationen der Liegenschaft wurden im Zuge der Befundaufnahme nicht überprüft oder bekannt gegeben und sind dem-
nach in der gegenständlichen Bewertung nicht berücksichtigt. Es wurde keine gesonderte Untersuchung der Bodenbeschaf-
fenheit durchgeführt.

Sollte sich nachträglich herausstellen, dass eine Verunreinigung der Liegenschaft oder der benachbarten Grundstücke be-
steht oder die Liegenschaft in einer Weise genutzt wurde oder wird, die zu Verunreinigung führen könnte, so kann dies das
Ergebnis dieser Bewertung in bedeutendem Maß verändern.

Diese Bewertung erfolgt unter der Annahme, dass keine Kontaminationen, keine toxischen oder gefährlichen Substanzen
beziehungsweise keine gesundheitlichen Schädigungen durch gefährliche Substanzen vorliegen.

0b von einer Verdachtsfläche tatsächlich eine erhebliche Gefahr ausgeht, muss durch entsprechende Untersuchungen
(2,8. Boden- und Grundwasseruntersuchungen) nachgewiesen werden,

Die österreichweite Erfassung von Verdachtsflächen ist noch nicht abgeschlossen, aufgrund dessen kann eine
Verunreinigung des Grundstückes allein durch die elektronische Abfrage des Altlasten. und Verdachtsflächenka.
tasters nicht ausgeschlossen werden. Allein aus der Tatsache, dass ein bestimmtes Grundstück im Verdachtsflä.
chenkataster nicht vezeichnet ist, kann nicht abgeleitet werden, dass dieses Grundstück frei von jeglichen Verun.
reinigungen ist. ln Zweifelsfällen wird jedenfalls eine Boden. und/oder Grundwasseruntersuchung empfohlen.

956/66

5

960/4

ffi#
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Erdbebenqefährdunq

Erdbebengefährdung Erdbebengefährdungszone 2: (Grad Vll) mittlere Gebäudeschäden

Die Erdbebengefährdungskarte für Osterreich wird von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) im
Auftrag des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und des Verbandes der Ver-
sicherungsunternehmen Österreichs (VVO) erstellt

Aus der Erdbebengeschichte einer Region erhält man die mittlere Wiederholungszeit dieser Naturereignisse und kann somit
abschätzen, wie oft ein Erdbeben einer bestimmten Stärke durchschnittlich auftritt Dieses Wissen kann zur Risikovermin-
derung genützt werden, indem in gefährdeten Gebieten eine erdbebensichere Bauweise angewendet wrrd. Man hat außer-
dem die Möglichkeit, historische Bauten, deren Bausubstanz unter Umständen schon beeinträchtigt ist, zu verstärken be-
ziehungsweise sie für den Erdbebenfall als ,,kritische Objekte" einzustufen,

Die Karte der Erdbebengefährdung für Österreich zeigt die Gebiete, in denen die angegebenen Erdbebenwirkungen (mak-
roseismischen lntensitäten der Klassen V-Vlll) in einem Zeitraum von 85 Jahren (entspricht einem"Gebäudeleben') mit
einer Wahrscheinlichkeit von 9070 nicht überschritten werden.
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Für die bewertungsgegenständliche Liegenschaft wird gemäß elektronischer Abfrage zum Bewertungsstichtag die
Erdbebengefährdungszone 2: (Grad Vll) mittlere Gebäudeschäden aufgezeigt. Die angegebene maximale Erdbeben-
stärke wird in einem Zeitraum von 85 Jahren mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 % nicht uberschritten.

Die Erdbebengefährdung der bewertungsgegenständlichen Liegenschaft liegt im Bereich des Durchschnitts der Gefähr-
dungsklassen, sodass sich daraus keine für die Verkehrswertermittlung relevanten Auswirkungen ergeben.
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Hochwasserqefährdunq (HORA)

Hochwassergefä h rdu ng Keine Gefährdung

Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wassenruirtschaft und der Verband der Versicherungs-
unternehmen Österreich (VVO) starteten 2002 das Projekt "Hochwasserrisikozonierung Austria - HORA', ein bundesweites

Risikozonierungssystem für Naturkatastrophen mit dem besonderen Schwerpunkt Hochwasser.

Die H0RA Karte dient der Visualisierung von Überschwemmungsgebieten für Hochwasserabflüsse HQT der Jährlichkeiten
T=30 (Zone 1), T=100 (Zone2) und T=300 (Zone 3) bezogen auf das im Maßstab 1:500,000 erfasste österreichische
Flussnetz (ÖK 500) mit einer Gesamtlänge von etwa 26.000 km lnhalt der Gefahrenkarten ist die Darstellung der Hoch-
wassergefahr anhand von drei Szenarien, wobei zwischen niedriger (HQ300 - Extremereignisse), mittlerer (HQ100) und

hoher (HQ30) Gefährdung unterschieden wird.
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Abbildung 7: Ablrngc F[Ltchronssergaföhrdurg (ogl. Bundasministcrium für LLrncl- und Forstuirfschaft
Rc,gloncr utd WtsserruirtschtJt (BML) 2026)

Für die bewertungsgegenständliche Liegenschaft wird gemäß elektronischer Abfrage zum Bewertungsstichtag
keine Gefährdung aufgezeigt.

Die Karten und Texte des Risikozonierungssystems sind lnformationsmaterial für die Öffentlichkeit, keine amfliche Auskunft
oder rechtsverbindliche Aussage.

Aus der Tatsache, dass ein bestimmtes Gebiet nicht ausgewiesen ist, kann nicht geschlossen werden, dass hier keine
Hochwassergefahr besteht. ln Ausnahmefällen kann es durch extreme Niederschlagsereignisse überall zu überschwem-
mungen kommen.

Der Komplettauszug des H0RA-Passes (erstellt vom Bundesministerium für Land. und Forstwirtschaft, Regionen
und Wasserwirtschaft (BML)) inklusive der Auswertungen Lawine, Rutschungen, Windspitzen, Blitzdichte, Hagel
und Schneelast, befindet sich im Anhang.
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Lärmkataster

Lärmkartieru ng: 2022 Straßen- und Schienenverkehr: 24h-Durchschnitt (4 m): keine Angaben

Erstellt wird die Lärmkartierung durch das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasseruirtschaft.
Umfang und Vorgangsweise der Lärmkartierung regelt die Richtlinie 20021491EG des europäischen Parlaments und des
Rates vom 25. Juni 2002 über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm. Die Bearbeitung erfolgt als Grundlage
für die Lärmbekämpfung auf europäischer und lokaler Ebene getrennt nach den wichtigsten Lärmquellen.

Zur Darstellung der unterschiedlichen Lärmimmissionen, verursacht durch Straßen-, Schienen- und Flugverkehr sowie
durch den Lärm bestimmter lndustrieanlagen (IPPC-Anlagen) in den Ballungsräumen stehen verschiedene Karten zur Ver-
fügung:

. Straßenverkehr (Landesstraßen, Autobahnen und Schnellstraßen)

. Schienenverkehr (Eisenbahnstrecken, Straßenbahnstrecken)

. Flugverkehr

. lndustrieanlagen(IPPC)

Die Beschreibung der Lärmbelastung erfolgt über zwei Lärmindizes (Lden und Lnight):

Lärm für den Tag-Abend-Nachtzeitraum wird durch Lden-Lärmindex beschrieben, Der Lden entspricht der Durchschnitts-
belastung über 24 Stunden, wobei der Abend- und der Nachtzeitraum strenger beurteilt werden. Lärm für den Nachtzeitraum
von 22:00 bis 6:00 Uhr wird durch den Lnight-Lärmindex beschrieben. Der Lnight entspricht der Durchschnittsbelastung
für den Nachtzeitraum.

Für die strategischen Lärmkarten werden die Pegelwerte in einer Höhe von 4 m über dem Boden ermittelt. Um die Auswir-
kung einer Schallquelle quantifizieren zu können, werden Abstand, Luftabsorption, Reflexionen, Abschirmungen, Meteoro-
logie, Vegetation und Bodendämpfung berücksichtigt. Für die Berechnung ist es daher auch notwendig, Gelände und Be-

bauung genau zu kennen.

Für die bewertungsgegenständliche Liegenschaft ergibt sich folgende Lärmkartierung:

2022 Straßenverkehr: 24h.Durchschnitt (4 m Höhe): keine Angabe

I 'zs oa

I 70-75d8

I 6s-70d8

i | 60-65d8

r.-1 55-60d8

/,/ Grenzwerl$nie

/,/ Lin€nquefien Slraßenbshnen

lP Lrnenquellen Eßenbahnen

I Gebäude

,/ Ldrmschulzwände

. Kilometderung

I Battungsraum

I Eatlungsroungrenzen

Abbildung 8: AI[rtgc Lilrnknrfiaruilg Slrtltnuerkchr (ugl. BunrlLsninistctium jiir Kliurrschufz, Llnnoalf, Ettcrgit,
Mobilitä1, Iilntteatitin untl Tcrhnologie (BMK) 2026)
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2022 Schienenverkehr: 24h.Durchschnitt (4 m Höhe): keine Angabe

I >75d8

I 70-75rtB

I 55-706

Eg 60-65ü

f] 5s-6{16

/ Arsn'trwsltütu

/ Lhincucflen $räßelrtdhren

ly' Li4ien ßrelefi EFenbahnen

m Gebdude

y' LimEclrtzwsnde

. Klorlleblerung

fl earungsraurn

I Earungsuur4rcneen

Abbildung 9: Altfrngc Lärmkartierung Schienenacrkehr (ag[. Buttdesninisteriunt für Klinrnschntz, IJntwelt, Energic,
Mobilität, Innooßtion und Tcchnologie (BMK) 2026)
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2.6 Grundbuchstand I KG 01708 Geras dorf I EZ 2G01

Befund I Grundbuchstand I KG 01708 Gerasdorf lEZ2601
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2.7 Rechte und Lasten

Die Bewertung erfolgt bestands. und lastenfrei,

EZ ?601 tG 01?09 Geraedorf C-LNR 3

BE 1659 [c 01708 ceraedort C-t$R t
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und tüt Ary ßueealn qeb 1975-11-01
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Befund I Rechte und Lasten
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2.8 Einreichplanung 10.0'1.2023 | Objektbeschreibung

Gemäß vorliegender Einreichplanung vom 10.01.2023 sowie der Baubewilligung vom 17.05.2023wurde die Errichtung

von zwei freistehenden Einfamilienhäusern bewilligt. Die Baubeginnsanzeige vom 30.05.2023 liegt vor, wobei der Bau.
beginn mit 01.06.2023 datiert wurde.

Aufgrund der Konzeption des Grundstücks an zwei Straßenfronten, wurde der Zugang zu Haus Top 1 am Wiener Weg
geplant ebenso wie die Zufaht, der zugeordneten Freistellplätze,

Die Erschließung und der Zugang zu Haus Top 2 erfolgen über den Anzengrubenveg ebenso wie die Zufahrt, zu den
zugeordneten Freistellplätzen,

Abbiltlung 10: Lageplan Einreichplan 10.01.2023 I BEBAU Bauges.m.b.H

Die Gebäude wurden in Massivbauweise errichtet mit einem Kellergeschoß und zwei oberirdischen Geschoßen. Die

interne Erschließung erfolgt über das Stiegenhaus, welches in Massivbauweise errichtet wurde lm Kellergeschoß befindet
sich die Haustechnik sowie Lagerräume. Das Erdgeschoß verfügt über einen Vorraum, ein WC, einen Technik/Lagerraum

und eine Wohnküche (bzw. abgetrennte Küche bei Haus Top 2 - gemäß Befundaufnahme). Über diese ist der Ausgang auf
die Terrasse möglich, welche Zugang zum Außenbereich (Gartenfläche) des Objektes offeriert.

lm Obergeschoß befinden sich drei Zimmer, wobei eines über einen Balkon verfügt. Des Weiteren befindet sich ein Bade.
zimmer in diesem Geschoß.

lm Zuqe der Befundaufnahme konnte nur das Haus Top 2 besichtiqt werden. lm Zuge dessen wurden Abweichun.
gen in der lnnenraumkonzeption im Kellergeschoß festgestellt, im Bereich des Technikraumes wurde ein Badezim.
mer eingebaut.

lm Erdgeschoß wird der Technikraum nicht über das WC erschlossen, sondern über den Vorraum. Des Weiteren
wurde der Küchenbereich nicht als offene Wohnküche ausgeführt, sondern als geschlossener Raum.

An der Südostfassade des Haus Top 2 wurde ebenso ein weiteres Fenster im Zuge der Befundaufnahme ersichtlich.

ffi KG 01708 Gerasdorf lEZ2601 | Grst. 960/13 | Anzengruberweg 18 | 2201 Gerasdorf Seite 17 von 66



lbew.at I Dipl,-lng. Birgit Nass MRICS Befund I Einreichplan u n g I 0.01,2023 | Objektbeschreibung

Die Beheizung der Gebäude erfolgt über eine Luft-Masserwärmepumpe sowie einen Heizestrich. Die Warmwas.
seraufbereitung erfolgt über einen Warmwasserspeicher, welcher mittels der Heizanlage betrieben wird.

Ba ubesch reibu ns sem äß Bauakt:

Außenwände: 25 cm Hochlochziegel

lnnenwände tragend: 25 cm Hochlochziegel

lnnenwände - Zwischenwände: UG/EG 12 cm Zegell OG Metatlständerwände mit Gipskartonptatten Mineralwole als
Wärme/Schalldämmung

Decken. Stahlbeton nach statischen Erfordernissen

Estri ch : Zementestri ch

lnnenputz: Maschinenputz einlagigl Außenputz: Wärmedämmverbundsystem mit einer Gesamtdicke von 20 cm

Kanalisierung: Hauptkanalleitungen für Schmutzwasser werden nacn ÖNORtvt mit der erfordertichen Anzaht an Reinigungs-
öffnungen & Schächte versehen

Das Obeflächenwasser wird auf Eigengrund zur Versickerung gebracht.

Fenster & Türen:Kunsfsfofffenster/türen mit lsolierverglasung Dreh/Drehkippbeschlag

lnnentüren: Holzblätter mif Umfassungszarge weiß matt beschichtet

Elektroinstallationen: Standardinstallation mit Wand- bzw. Deckenaus/ässen und Schatter

Diese Bewertung ersetzt keine bautechnische Befundung durch einen hiezu befugten Sachverständigen für Hochbau bzw.
einen Ziviltechnikerfür das Eauwesen. Eine Überprüfung des konsensgemäßen soyyle des bauordnungs- und baubewitti-
gungskonformen Zustands war nicht Gegenstand dieses Gufachfen s. Für allfätlige, im Rahmen einer solchen lJntersuchung
festzustellende Mängel, Schäden oder Abweichungen wird keine Haftung übernommen. So//fen derartige Umstände be-
kannt werden, lsf dle gegenständliche Bewertung entsprechend zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.

Das Haus Top 1 konnte nicht von lnnen besichtigt werden. Die Bewertung setzt den gleichen Ausstattungsstandard
wie bei Top 2 voraus, sollte sich hier zu einem späteren Zeitpunkt eine Abweichung ergeben muss dies der Gut-
achterin zur Kenntnis gebracht werden um das Gutachten dahingehend anzupassen.

Zum Bewertungstichtag ist die Fertigstellung der Gebäude nicht abschließend vollzogen. Augenscheinlich sind
die Balkone, die Außenbeleuchtung, die Einfriedung, die Außenanlagen und Freiflächen im Allgemeinen nicht fertig
gestellt' Auch im Bereich der technischen Anlagen sieht man im Außenbereich nicht verlegte Leitungen und offene
lnstallationen. Des Weiteren befinden sich im Außenbereich freiliegende Baumaterialien, Rohre und Unrat sowie
ein Personenkraftwagen ohne Kennzeichen.

Bei der Befundaufnahme wurden Lichtschächte bei Haus 1 gesichtet - im Einreichplan sind diese nicht vorgese.
hen.

Anzumerken ist des Weiteren das im vorliegenden Vorabzug des Nutzwertgutachtens die Keller1ächen nicht an.
geführt und berücksichtigt wurden.
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A

Abbiltlung l3: Grunrlriss OG fop Haus 1 liinreiclrplan 10.01.2023 lltlt3AU IJaugcs.nr.b.tl
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Abbildung 1'l: schnitt A II.rus fop 1 tiilreichplan 10.{)1.2023 l}lit3AU I}augc's.nr.b.ll
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ANSICHT

ANSICHT

Abbiltlung l5: [)ir,. Ansichten tiinreichplarr ]0.01.2023 I IIEBAU 13auges.m.b.ll.

Befund I Einreichplanung 10.01.2023 | Objektbeschreibung
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Abbiltlung l6: l)iv. Ansichtcn Iiinreichplarr 10.01.2023 Iltit3AU llaLrgc.s.nr.b.H.
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+*:.

Abbilrlung l7: Grurdriss KG fop Haus 2 I Einreichpla. 10.01.2023 I BEBAU Baugcs.'r.b.ll.

Befund I Einreichplanung 1 0.01 .2023 | Objektbeschreibun g
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Abbiltiung 18: Grunciriss EG Top Haus 2 I Eirrreichplan i0.0i,2023 I BilIAU Bauges.nr.b,11.
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Abbildung 19: Grunrlriss O(i Top IIaus 2 t,inreichplan i0.01.2023 I BEBAU [Jaugcs.m.b.H

Abbildrrng 20: schnitt lop II.rus 2 Einreiclrplan 10.0i.2023 BIr.llAU Bauges.nr.b.H.Haus

Befund I Einreichplanung 10.01.2023 | Objektbeschreibung
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2.9 Fotodokumentation | 23.01.2026

Foto 1: Ansicht Anzengruberweg

Foto 3: Außenansicht Haus Top 2

Foto 5: Außenstellplätze

Befund I Fotodokumentation | 23.01 .2026

Foto 2: Befestigung Freistellplätze I Fehlende Einzäunung

Foto 4: Außenansicht Haus Top 2

Foto 6: Außenaufnahme I Luftwärmepumpe
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Foto 7: Außenanlagen

Foto 9: Vorraum Haus Top 2

Foto 1 1: Technik/Lagerraum Haus Top 2

Befund I Fotodokumentation | 23.01 2026

Foto 8: Lichtschacht zum Kellergeschoß Haus Top 2

Foto 10: WC Haus Top 2

Foto 12: Kellergeschoß Haus Top 2
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Foto 13: Kellergeschoß Haus Top 2

Foto 15: Kellergeschoß Technik & Bad Haus Top 2

Foto 17: Stiegenhaus KG Haus Top 2

Befund I Fotodokumentation | 23.01 .2026

Foto 14: Kellergeschoß Haus Top 2

Foto 16r Kellergeschoß Technik & Bad Haus Top 2

Foto 18: Raum 1 Obergeschoß Haus Top 2
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Foto 19: Raum 1 Obergeschoß Haus Top 2

Foto 21: Balkonkonstruktion Obergeschoß Haus Top 2

Folo 23: Raum 3 Obergeschoß Haus Top 2

Befund I Fotodokumentation | 23.01 .2026

Foto 20: Raum 2 Obergeschoß Haus Top 2

Foto 22: Balkonkonstruktion Obergeschoß Haus Top 2

Foto 24: Raum 3 Obergeschoß Haus Top 2
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Foto 25: Badezimmer Obergeschoß Haus Top 2

Foto 27: Badezimmer Obergeschoß Haus Top 2

Foto 29: Wohnzimmer Erdgeschoß Haus Top 2

Befund I Fotodokumentation | 23.01.2026

Foto 26: Badezimmer Obergeschoß Haus Top 2

Foto 28: Badezimmer Obergeschoß Haus Top 2

Foto 30: Wohnzimmer Erdgeschoß Haus Top 2
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Foto 31: Küche Erdgeschoß Haus Top 2

Foto 33: Straßenansicht Wiener Weg Haus Top 'l

Foto 35: LufUWasserwärmepumpe Haus Top 1

Befund I Fotodokumentation | 23.01.2026

Foto 32: Küche Erdgeschoß Haus Top 2

Foto 34: Terrasse & Balkonkonstruktion Haus Top 1

I
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3 Gutachten

3.1 Bewertungsauftrag

Der Bewertungsauftrag ist die Ermittlung des Verkehrswertes der Liegenschaft zum Bewertungsstichtag im lnsol.
venzverfahren.

Die Begriffe Verkehrswert und Marktwert werden synonym verwendet. Das Liegenschaftsbewertungsgesetz (LBG) venruen-

det den Begriff Verkehrswert, während in den Bewertungsstandards der Royal lnstitution of Chartered Surveyors (RICS)
und in den European Valuation Standards (EVS) der The European Group of Valuers' Associations (TEGOVA) der Begriff
Marktwert üblich ist.

Verkehrswert rsf der Prers, der bei einer Veräußerung der Sache übticherweise im redtichen Geschäftsverkehr für sie
enielt werden kann. Die besondere Vorliebe und andere ideetle Wertzul??essungen einzelner Personen haben bei der
Ermiftlung des Verkehrswertes außer Betracht zu bleiben.1

Marktwert' Der geschätzte Betrag, für den ein Vermögensgegensfand o der eine Verbindtichkeit am Bewertungsstich-
tag von einem verkaufsbereiten Verkäufer im Rahmen einer Transaktion im gewöhntichen Geschäftsverkehr nach
einer angemessenen Vermarl<tungsdauer an einen kaufbereiten Käufer verkauft werden könnte, wobeijede partei m1
Sachkenntnis, Umsicht und ohne Zwang handelt.z

lm weiteren Verlauf des Gutachtens wird der Begriff Verkehrswert angewandt,

3.2 Bewertungsstichtag

Der Bewertungsstichtag ist auftragsgemäß der Tag der Befundaufnahme somit der 23.01.2026.

3.3 Bewertungsprinzipien

Die Bewertung fokussiert in der Ausweisung des Verkehrswertes das Prinzip der ,,höchsten und bestmöglichen Nutzung".
Definiert wird dieses Prinzip ursprünglich in der Marktwertdefinition der IVS (lnternational Valuation Standards) des lnter-
national Valuation Standards Council (https://www.ivsc.org/).

The Market Value of an assef w// reflect its highest and best use. The highesf and best use rs lhe use of an assef
that maximises iß potential and that is possib/e, tegally permissibte and financiatly feasible. The highest and besf use
may be for continuation of an assef's existing use or for some alternative use. Ihls is determined by the use that a
market participant would have in mind for the assef when formulating the price that it would be witting to bid.

The determination of the highest and besf use inyolyes consideration of the fottowing:

(a) to establish whether a use ls possrb/e, regard witt be had to what would be considered reasonable by market
participants,

(b) to reflect the requirement to be legally permissible, any legal restrictions on the use of fhe assef, eg zoning desig-
nations, need to be taken into account,

(e) the requirement that the use be financially feasible takes into account whether an alternative use fhaf 1s physicalty
possib/e and legally permissible will generate sufficient return to a typicat market participant, after taking into account
fhe costs of conversion to that use, over and above the retum on the existing use.t

Die höchste und bestmögliche Nutzung istdie Nutzung einer lmmobilie unterAusschöpfung ihrer Entwicklungsmöglichkei-
ten, soweit diese als technisch möglich, rechtlich zulässig und wirtschaftlich sinnvoll anzusehen sind. Die Ermitlung

I LBG S 2 (2) und (3)

'?RICS Red Book 2014
3 IVSC - lnternational Valuation Standards 2017
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der höchsten und bestmöglichen Nutzung basiert auf einer Untersuchung der Gegebenheiten im Einzelfall. Hierbei
sind Umnutzungen in Bestandsgebäuden, Grundstücks- und Baureserven ebenso in Betracht zu ziehen wie Ent.
wicklungsszenarien in Bezug auf Gebäude, deren Restnutzungsdauer zeitnah zu Ende geht.

3.4 Bewertungsmethoden

Für die Bewertung werden national und international anerkannte Methoden angewandt (ÖNORM 81802):

lm Vergleichswertuertahren ist der Wert der Liegenschaft durch Vergteich mit im redtichen Geschäftsverkehr eziel-
ten Kaufpreisen vergleichbarer Liegenschaften zu ermifteln. Dieses Vefahren lsf rnsbesondere zur Ermiftlung des
Verkehrswertes unbebauter Liegenschaften sowle des Bodenwertes im Sach- und Eftragswertverfahren geeignet,

Das Ertragsweftvertahren ist in der Regel dann anzuwenden, wenn die zu beweftende Liegenschaft üblicherweise
zu Eftragszwecken verweftet wird. lm Ertragswertverfahren ist der Wert durch Kapitalisierung des für die Zeit nach
dem Bewerlungsstichtag zu erwaftenden oder zuletzt enielten Reinertrages zum angemessenen Zlnssatz und ent-
sprechend der zu erwartenden Nutzungsdauer zu ermitteln (Methode der direkten Kapitalisierung auf Basrs ernes
repräsentativen J ahres).

Das DCF Vertahren ist ein ertragsorientieftes Bewertungsverfahren, es verwendet die Methode der indirekten Dis-
kontierung, bei der die in der Zukunft erwafteten Zahlungsströme detailliefter betrachtet werden.

Das Sachwertvertahren dient in erster Linie zur Ermittlung des LVerfes bebauter Liegenschaften, wenn deren Eigen-
nutzung im Vordergrund sfehf und die Beschaffungskosten für die Liegenschaft einschließtich der darauf befindlichen
Anlagen für die in Betracht kommenden Kaufinteressenten von vorrangiger Bedeutung sind. Dabei sind der Boden-
wert, der Bauwert und der Weft sonstiger Bestandteile und des Zubehörs zu ermifteln.

Das Residualweftvertahren dient im Allgemeinen der Ermittlung des Marktwertes von unbebauten Liegenschaften
und Proiektentwicklungen sowie unter bestimmten Voraussetzungen von bebauten Liegenschaften.

Das Resldua/wertverfahren rsf besonders geeignet bei: - der Bewertung von Grundstücken, wenn keine geeigneten
Vergleichspreise in ausreichender Anzahlvorliegen und somit die Anwendung des Vergteichswertverfahrens (gemäß

S 4 LBG)ausscheidef; - der Beurteilung bzw. Bewertung einer bevorstehenden, konkretisierbaren Projektentwicklung
bzw. eines bereiß im Bau befindlichen Projektes; - der Bewertung von bebauten Liegenschaften, die am Ende ihrer
wirtschaftlichen Nutzbarkeit angelangt sind und bei denen eine Revitalisierung, eine lJmnutzung oder ein Abiss mit
einer sich anschließenden Neuentwicklung u. dgl. geplant lsf sowre - zur Überprüfung der höchsfen und besfen Nuf-
zungsform (highest and best use) von bebauten Liegenschaften. Anhand der oben genannten Bereiche wird deuflich,
dass der Bodenwert häufrg die gesuchte Größe darstellt. Darüber hinaus kann das Vefahren jedoch auch zur Auflö-
sung nach einer anderen Variablen als dem Bodenwert angewendet werden.

3 5 Auswahl der Bewertungsmethode

Die Wahl der Bewertungsmethode obliegt dem Gutachter (g 7 LBG):

$ 7 (1) Soweit das Gericht oder die Verwaltungsbehörde nichts anderes anordnen, hat der Sachverständige das Wer-
termiftlungsvefahren auszuwählen. Er hat dabei den jeweiligen Stand der Mssenschart und die im redtichen Ge-
schäftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten zu beachten. Aus dem Ergebnis des gewähtten Vefahrens ist der Wert
unter Berücksichtigung der Verhältnisse im redlichen Geschäftsye rkehr zu ermitteln.

(2) Sind für die Bewertung mehrere Wertermiftlungsverfahren anzuwenden ($ 3 Abs. 2/, so rsf aus deren Ergebnrssen
der Wert unter Berücksichtigung der Verhältnisse im redlichen Geschäfrsye rkehr zu ermitteln.

Die Wahl der Bewertungsmethode muss die Überlegungen potenzieller Käufer und lnteressenten abbilden, sie muss auf-
zeigen, ob es sich um ein lnvestitionsobjekt handelt, welches voniviegend zum Zweck der Ertragseruirtschaftung erworben
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wird (Ertragswertverfahren oder DCF-Verfahren) oder um die Alternative zu einem Neubauprolekt bei beabsichtigter Eigen-
nutzung (Sachwertverfahren), lst die Anzahl der Transaktionen einer bestimmten lmmobilienart hoch, und wird der Wert
einer lmmobilie durch den Vergleich von Kaufpreisen ermittelt, wird das Vergleichswertverfahren herangezogen.

lst der Gutachter der Auffassung, dass die kombinierte Anwendung mehrerer Methoden zweckmäßig ist, um zu einem
fundierten Ergebnis zu gelangen, so obliegt ihm die Auswahl. ln Einzelfällen kann es auch sinnvoll sein, den nach einer
Methode ermittelten Wert durch Anwendung einer zweiten Methode zu plausibilisieren.

3.6 Wahl der Bewertungsmethode

Für die gegenständliche Verkehrswertermittlung wird als Bewertungsmethode das Sachwertverfahren gewählt. Die

Erm ittl u ng des Bodenwertes erfolgt m ittels des Verg leichswertverfah ren.

Etwaige Bestands' bzw. Nutzungsrechte wurden der Gutachterin nicht bekannt gegeben. Die Bewertung erfolgt
bestands- und lastenfrei.
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3.7 Bodenwertermittlung I Vergleichswertverfahren

lm Vergleichswertverfahren ist der Wert der Sache durch Vergleich mit tatsächlich ezielten Kaufpreisen vergleichbarer
Sachen zu ermitteln (Vergleichswert). Vergleichbare Sachen sind solche, die hinsichtlich der den Wert beeinflussenden
Umstände weitgehend mit der zu bewertenden Sache übereinstimmen. Abweichende Eigenschaften der Sache und geän-
derte Marktverhältnisse sind nach Maßgabe ihres Einflusses auf den Wert durch Zu. oder Abschläge zu berücksichtigen.a

Zum Vergleich sind Kaufpreise heranzuziehen, die im redlichen Geschäftsverkehr in zeitlicher Nähe zum Bewertungsstich-
tag in vergleichbaren Gebieten erzielt wurden. Soweit sie vor oder nach dem Stichtag vereinbartwurden, sind sie entspre-
chend den Preisschwankungen im redlichen Geschäftsverkehr des betreffenden Gebietes auf- oder abzuwerten. s

Kaufpreise, von denen anzunehmen ist, dass sie durch ungewöhnliche Verhältnisse oder persönliche Umstände der
Vertragsteile beeinflusst wurden, dürfen zum Vergleich nur herangezogen werden, wenn der Ein1uss dieser Verhältnisse
und Umstände wertmäßig erfasst werden kann und die Kaufpreise entsprechend berichtigt werden. 6

Der Bodenwert leitet sich in der Regel aus den Vergleichswerten vergleichbarer Liegenschaften ab. Die Kosten der Auf-
schließung (nach Öt\oRM B 1801-1)sind zu berücksichtigen (vgt oNoRM 81802-1.,2019-07)

vergleichswerterhebung und Korrekturfaktoren (siehe Berechnungsblatt ll.)

Die zur Ermittlung des Bodenwertes verwendeten Vergleichswerte werden in zeitlicher Nähe zum Bewertungsstichtag er-
hoben. Ergeben sich Wertunterschiede zwischen dem Bewertungsstichtag und den Kaufpreisdaten, sind diese zu korrigie-
ren,

Die Auswahl der Vergleichsliegenschaften erfolgt unter Berücksichtigung der Ahnlichkeit bzw. Vergleichbarkeit mit der
bewertungsgegenständlichen Liegenschaft. Mittels definierter Korrekturfaktoren werden die erhobenen Vergleichswerte an
die Gegebenheiten der zu bewertenden Liegenschaft angeglichen. lm Fokus der Betrachtung stehen: Widmunq, Größe.
Konfiquration. Laqe und das Datum der Transaktion.

Widmunq

lst die zu bewertende Liegenschaft und deren Grundstücke in lhrer Widmung höher- bzw. mindenvertiger zu klassifizieren,
erfolgen Zu-bzw. Abschläge. Die Nutzungsmöglichkeiten bzw. -einschränkungen, welche mit bestimmten Widmungen ein-
hergehen, determinieren den Wertansatz.

Größe

Die Grundstücksgröße beeinflusst den Wertansatz pro m', erfahrungsgemäß werden kleinere Grundstücke zu einem hö-
heren Wertansatz pro m'zgehandelt als große Grundstücke. Dieser Umstand wird im Korrekturfaktor,,Größe" Rechnung
getragen. lm bewertungsgegenständlichen Fall erfolgt keine Wertanpassung der Vergleichswerte.

Konfiquration

Der Korrekturfaktor Konfiguration betrachtet den Zuschnitt, die Topografie sowie die Erschließungsmöglichkeiten des
Grundstückes. Maßgeblich sind die Möglichkeiten der Bebaubarkeit aufgrund des vorhandenen Zuschnitts sowie einer

4LBG $4(1)
5LBG S4(2)
6LBG $4(3)
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möglichen Hanglage und die Anschlüsse an umliegende Straßenzüge. lm bewertungsgegenständlichen Fall erfolgt
keine Wertanpassung der Vergleichswerte.

Laqe

Mit diesem Korrekturfaktor erfolgt eine Beurteilung der Lage im Hinblick auf die soziale sowie technische lnfrastruktur, die
Erreichbarkeit mittels öffentlichem Personennahverkehr sowie lndividualverkehr, den Einfluss vorhandener Umweltrisiken,
die umliegenden Gebäudearten- bzw. Nutzungen und deren Einfluss bzw. Attraktivität auf die bewertungsgegenständliche
Liegenschaft.

Datum

Die erhobenen Transaktionsdaten stammen aus den Jahren 2023 bis 2025. Um eventuelle Wertsteigerungen bzw. Welt-
minderungen im Verlauf der Jahre berücksichtigen zu können, werden publizierte Grundstückspreislisten herangezogen,
Hierbei sind anzuführen der lmmobilienpreisspiegel der WKO sowie die jährlich publizierte GEWINN-Grundstückspreis-
übersicht. lm Verlauf der Jahre kam es zu keiner Wertsteigerung zum bewertungsgegenständlichen Stichtag.

An gepasster Verqleichswert

Jeder erhobene Vergleichswert wird mit der bewertungsgegenständlichen Liegenschaft verglichen. Ergeben sich Aut bzw.
Abwertungen, werden diese prozentuell vom Wertansatz korrigiert, um auf diese Weise den angepassten Vergleichswert
zu ermitteln. Der Mittelwert der korrigierten Werte liefert den Wertansatz für das zu bewertende Grundstück.

Bodenwertermittlunq (siehe Berechnunqsblatt lll.)

Die Grundfläche der bewertungsgegenständlichen Liegenschaft wird mit dem ermittelten Wertansatz multipliziert, es erfolgt
die Ausweisung des Bodenwertes.
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l. Bewertungsgegenständliche Liegenschaft | KG 01708 EZ 2601

Grst,Nr, Fläch€nwidmung 8W Grst.Fl,

A 960rt3 R/V-2\lE 458,00 m'

Sunrne 458,00 nf
eßLNi - Crundtlücktnumnv genäß Grundbuch I eßLFl. . Grundttückrf,äche

ll. Verg leichswerterhebun g und Konektu rfahoren

Adresse Grst.Fl.

Gutachten I Bodenwertermittlun g I Vergleichswertverfah ren

KP/nf Wid. Gr. Ko. Dat, Ges.

€,669,75 /m"
€ 738,10 / m'

€.754,14 | n',

€ 800,00 / m'

e766,59 /m'
€928,57 lm'
€ 7s0,00 / m'

€ 760,10 m'

t,695,44 /m'
€ 760,00 / m,

wid.KVD KP

I KG 01709 U 1657 | Grst. 1051/6 22.03.2024 433,00 m' BW-2WE € 290 000 € 669,75 / m.
2 KG 01708 EZ 1319 | Grsl. 1018/1 04.04.2024 420,00 m' BW-2WE € 310 000 € ?38,10 / m'
3 KG 01708 E 1742 | Grd. 1038/tl 23.10.2023 423,00 m' BW-2WE C 319 000 € IS4,I4 | m,
4 KG 01708 EZ 2150 I crsl. 107017 08.10.2025 435,00 m' BW-2WE c 348 000 € 800,00 / m'
5 KG 0l?08 EZ 5075 I crst.1070i8 01.10.2025 437,00 m. BW-2WE € 33s 000 € lm'
6 KG 01708 EZ 1613 I Grsi. 1035/ 27.11.2025 322,00 m' BW-2WE € 299 000 € 928,57 / m,
7 KG 01708 EZ 2539 | Grst.1026/3 10.10.2024 520,00 m' BW-2WE € 390 000 € 750,00 / m,
8 KG01708EZ106tl crsr.l0flI6 28.02.2025 m' BW-2WE € 320 000 € l0lm'
9 KG 01708 Ez 21601 Grst. 98415 08.11.202t1 417,00 m' BW-2WE € 290 000 € 69i,44 | m'

Vergleich*ert inkl. Korreldurfaktoren

K/0.KautuadngtdalunlCßLFI.-Arundttijck flächelKP-r€ulpreisexkt.USTlWid.-Widnunglet,.ctöße

Ko.. Konfiguntion I Lag. - Lega I DaL - Dahrnl Ang.Vetglv - Angopat.tetVenleichswetl

lll. Bodenwertermiftlung

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

ffi#

Grst.Nr. Grst.Fl.

A ByVa E 45qm nl

Bodenwerf Ges a nt I gerundet

€7@'m/fi €
Bodenwert

€ 348 000,00
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3.8 Gebäudewertermittlung (Sachwertverfahren)

lm Sachwertverfahren ist der Wert der Sache durch Zusammenzählung des Bodenwertes, des Bauwertes und des
Wertes sonstiger Bestandteile sowie gegebenenfalls des Zubehörs der Sache zu ermitteln (Sachwert). 7

Der Bodenwert ist in der Regel als Vergleichswert durch Heranziehung von Kaufpreisen vergleichbarer unbebauter
und unbestockter Liegenschaften zu ermitteln. Wertänderungen, die sich demgegenüber aus der Bebauung oder Be-

stockung der zu bewertenden Liegenschaft oder deren Zugehörigkeit zu einem Liegenschaftsverband ergeben, sind
gesondert zu berücksichtigen. e

Der Bauwert ist die Summe der Werte der baulichen Anlagen. Bei seiner Ermittlung ist in der Regel vom Herstellungs-
wert auszugehen und von diesem die technische und wirtschaftliche Wertminderung abzuziehen. Sonstige Wertände-
rungen und sonstige wertbeeinflussende Umstände, wie etwa Lage der Liegenschaft, baurechtliche oder andere öf-
fentlich-rechtliche Beschränkungen sowie erhebliche Abweichungen von den üblichen Baukosten, sind gesondert zu

berücksichtigen. s

Flächen und Rauminhalte sind grundsätzlich gemäß ONORM EN 15221-6 unO ÖNORw B 1800 zu berechnen. Davon kann
abgegangen werden, wenn für die Wertermittlung andere Flächen oder Rauminhalte maßgebend sind (vgl. ÖNORM B

1802-1:2019-07).

Gebäudewertermittlung (siehe Berechnungsblatt lV,)

Um den Gebäudewerl ermitteln zu können, werden Herstellungskosten oder Neubaukosten zum Bewertungsstichtag
erhoben. Es sind dabei nicht jene Herstellungskosten anzusetzen, die für die Errichtung der baulichen Anlage seiner-
zeit aufgewendet wurden, sondern ein fiktiver Kostenbetrag, der für die Neuerrichtung der baulichen Anlage zum
Bewertungsstichtag aufgewendet werden müsste (Normalherstellungskosten). Zu beachten ist, dass in den Her-
stellungskosten nicht nur die Bauwerkskosten, sondern auch die anteiligen Honorare und Baunebenkosten (inkl. Um-
satzsteuer) berücksichtigt werden.

Eine gewählte Bezugseinheit (Wohnnutzfläche m'oder Bruttorauminhalt m') wird mit dem Richtpreis für die jeweilige

Bezugsein heit vervielfacht. 1o

Die Nutzfläche wird dem Einreichplan vom 10.01.2023 entnommen. Die Ermittlung des Wertansatzes erfolgt
mittels Vergleichsobjekten aus dem Baukostenindex Gebäude 2025 sowie der Empfehlung des Sachverstän.
digenverbandes (SV Zeitschrift, Heft 3/2025).

Kostenkennwerte Gebäude

Die Ermittlung der Wertansätze erfolgt mittels Vergleichsobjekten aus dem Baukostenindex Neubau Gebäude
2025, die Kostenkennwerte des BKI sind immer inkl. umsatzsteuer ausgewiesen.

Aufgrund der vorhandenen Nutzung werden die Kostenkennwerte von Ein. und Zweifamilienhäusern, unterkellert
erhoben. Des Weiteren wurde die Empfehlung des Sachverständigenverbandes zur Ableitung von Herstellungs-
kosten für Wohngebäude herangezogen.

7 rac golry

8 Lac So(z)

e lac go1l1

l0 Kranewitter 6.Auflage, Seite 64

ffi#
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Aufgrund dessen wurde ein Wertansatz von EUR 3.000, - pro m2 für die Nutzflächen der oberirdischen Geschoße
gewählt, für das Kellergeschoß wird ein Wertansatz von EUR 2.500, . pro m, gewählt.

Die übliche Gesamtnutzungsdauer ist die zu enarartende Zeitspanne von der Errichtung des Gebäudes bis hin zum
Ende seiner wirtschaftlich veftretbaren Nutzung, die im Wesentlichen von der Bauart, der Bauweise, der Nutzungsart

sowie der technischen Entwicklung und den sich wandelnden Anforderungen an Gebäude des jeweiligen Typs ab-
hängt. Die übliche Gesamtnutzungsdauer berücksichtigt somit in angemessener Weise sowohl die technische Le-

bensdauer als auch die wirtschaftliche Nutzungsdauer. Unter der Restnutzungsdauer des Gebäudes ist die wirt-
schaftliche Restnutzungsdauer zu verstehen, welche zeigt, wie viele Jahre das Gebäude bei ordnungsgemäßer ln-
standhaltung und Bewirtschaftung voraussichtlich noch genubt werden kann (vgl. Kranewitter, Liegenschaftsbewer-

tung? (2017)).

Die Alterswertminderung entspricht dem Wertverlust, den ein Gebäude seit seiner Enichtung durch Alterung oder
Abnutzung der Bauteile und Baustoffe erlitten hat. Die Wertminderung wegen Alters wird nach dem Verhältnis der
RND zur GND des Gebäudes bestimmt und in einem Prozentsatz des Neubauwertes ausgedrückt (vgl. öVl - lmmo-
bilienbewertung, 4. Aufl age).

Die Wertminderung aufgrund des Alters des Gebäudes wird wie folgt berechnet (lineare Wertminderung):

A
w = G** L00

W...Wertminderung in % | A,,,Alterdes Gebäudes in Jahren I cND...übtiche cesamtnutzungsdauer

Die übliche Gesamtnutzungsdauer wird mit 80 Jahren aufgrund vorliegender Nutzungsdauertabellen gewählt. Die
Restnutzungsdauer ergibt sich aus der Gesamtnutzungsdauer abzüglich des Alters des Gebäudes. Das Baujahr wird
in der Bewertung mit 2025 angenommen, aufgrund dessen ergibt sich eine Restnutzungsdauer zum gewählten
Stichtag idHv 79 Jahren.

Wertminderungen Gebäude (siehe Berechnungsblatt V.)

Der Zeitwert des Gebäudes wird im nächsten Schritt um sonstige wertbeeinflussende Umstände bereinigt, hierunter
sind Baumängel und Bauschäden, ein verlorener Bauauflrvand sowie Konstruktionsfehlerzu subsummieren.

Zum Bewertungsstichtag sind keinerlei bekannt.

Außenanlagen (siehe Berechnungsblatt Vl.)

Der Wertansatz der Befestigung der Freistellplätze und Gehwege wird mit EUR 15.000, . in der Bewertung
berücksichtigt.

Sachwertermittlung (siehe Berechnungsblatt Vl l,)

Der Bodenwert, der aktuelle Gebäudewert, die Außenanlagen und etwaige Wertminderungen ergeben in Summe den
Sachwert der Liegenschaft .

ffiü
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Verkehrswertermittlung (siehe Berechnungsblatt Vl I l.)

Der Sachwert wird um etwaige Rechte und Lasten sowie sonstige wertbeeinflussende Umstände bereinigt. Aufgrund
der aktuellen Marktlaqe. welche geprägt ist von erschwerten Finanzierungsbedingungen, einem un.äng.nät ,n
notleidenden lmmobilien sowie einer wirtschaftlichen Unsicherheit aufgrund einer vermehrten Anzahl an Firmen-
und Privatinsolvenzen sowie damit einhergehend einer zunehmenden Arbeitslosigkeit erfolgt ein Abschlag
idHv.15,00%,

Durch die aktuell ausstehenden Fertigstetlungsarbeiten sowie der damit verbundenen Rechtsunsicherheit der
WEG-Begründung erfolgt ein weiterer Abschlag idHv . 10,00%.
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Bezeichnuno Nulzlläche Eauiahr GND RND Awlll % NHK/rf NHK AM/l EUR

lGIergeschoß Emnf 2C25 80 n 1,25% €2ffi/n1 € ß25m € 1656 €
Erdgeschoß 5650 'rf 2ü.5 80 n \25% €3m/nr € 1695m € 2fl9 e
0bergeschoß 56runf 2ü:5 80 n \25% €3m/nf € l70m € 2n6 e
GebäudewertTop 1 Gesamtl gerundet
UW..flterfuddturet@

Bezeichnung Nutzfläche Baujahr cND RNO AWtJt % NHK/rf NHK AWTII EUR

Ke[[ergeschoß 61,59 nf 2c25 80 n 1,25% €,2ffi/fi € 153975 € 1n5 €
E dgeschoß 5?l9nf 2C25 80 n \25% €3m/nf € 1nfl0 € 2?20 €
0bergeschoß 557lnf 2@5 80 n \25% €3m/nf € 162130 € 2089 e
GehäudewertTop 2 Gesamtl gerundet
tAW..fllPtMdndrerry

V. Wertminderungen Gebäude

Typus Pauschal

Wertminderungen Gesarnt I gerundet

Vl, Außenanlagen

Typus

Außenanlagen Gesamt I gerundet

Vl l. Sachwertermittl u n g

Bodenrarert

Gebäudeuert Top I

Gebäudewert Too 2

Wertminderunoen

Arßenanlaqen

Sachwerf der liegenschaft | gerundet

Vl I l, Verkeh rswertermittl u n g

Sachwert der Liegenschaft

Rechte und Lasten

Verwertbarkeit I aktuette Markttaqe
Sonstioe wertbeei nftussende Umsiände

Verkehrswert der Liegenschaft | gerundet

ffi

ileO lbew.at I Dipt-tng. Birgit Nass MRTCS

lV, Gebäudewertermittl un g

Gutachten I Gebäudewertermittlu n g (Sachwertverfah ren)

Wert

130 844

t67ßt
t67974

€ 466 000,00

Wert

152ffi
175 350

t65 04t

€ 492 000,00

€ 15ü0

€ 15 000,00

€ v8&n
€ 46üt0
t 4n&n

lStm

€ 1 321 000,00

€ t?tm
-15% -€ tQu t50
-1sv. -€ lgtm

€87s4,-/n'NFL € 991 000,00

€
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3.9 Verkehrswertausweisung

Gutachten I Verkehrswertausweisung

Verkehrswert zum Bewertunqsstichtaq I 23.01.2026

Der Verkehrswert der Liegenschaft

KG 01708 Gerasdorf mit der EZZO01

sowie der Anschrift Anzengruberweg 18 & Wiener Weg 17

220l Gerasdorf bei Wien

beträgt zum Bewertungsstichtag, dem 23.0 1.2026gerundet:

EUR 991.000, r
(Neun hu ndertei n u ndneu nzigtausend EU RO)

,d r/6-
Seebarn, am 07.02.2026 Dipl.-lng, Brgrt Nass MRICS

lmmobilien
94.r0, 94.17, 94.65

Fachgruppe

,\$9'

öö

ffitr
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4 An hang

Ableitunq der Restnutzunqsdauer I OVl lmmobilienbewertunq 4. Auflaqe:

Anhang I Verkehrswertausweisung

10-30

30-50

30-60

10-20
15-30

40-60
60-80

60-80
60-70
50-60

30-50
20-30

15-30

30-50
20-40

30-s0
20-40

25-50
40-50
40-50

20-50
3s-80

60-80
25-40

30-60

20-30
20-30
20-50

30-50
20-40
20-30

15-30
5-15
15-30
30-s0
20-40
20-30

25-40

3s-60
25-40
20-30
t5 -25
25-40
25-40
25-40
25-40
1s-30
30-50

10-20

20-30

50-80
50-80

100 - 120

.Eaststätten, Hotels, Pensionen

. Allgemeine Bürogebäude, Banken und
y'ersicherungsbauten

. einfache Ausführung
, gehobene Ausführung

' Holz- und 5tählleichtkonstruldionen,
lrockenbauweise
t Massivbauweise

. Ortbau, Massivbauweise

. Holz-Massivbauweise

. Holz-Leichtbauweise

r Kauf- und Warenhäuser
. Einkaufszentreo SB Märkte, FachmärKe

Leichtkonstruktionen Stahl - Glas

. bei besonderer Beanspruchung

. massiv, konventionell

. Massivbauweise

. Leichtbau

. Altenwohnheime

. Kmnkenhäuser, Kliniken

. Kur-, Heilanstalten

. Garagen mit Einzelboxen

. Gemeinschaftsa nlagen, Tiefgara gen,
)arkhäuser

. Feueruehrhäuser, Gemeinde2entren, Vereins-
und Jugendheime, Kindergärten, Tagesstätten,
Saalbauten, Veänstaltungen

. Rinder I Schweine I Geflügel I

Massivbauweise
r Rinder I Schweine I Leichtbauweise
. Geflügel I Leichtbauweise
. Schutzdächer
. Traglufthallen
. Wellblech- ünd HolzschuoDen
. Massivbauweise
. Holzkonstruktion, Stahlkonstruktion

.Echulen / Untetrichtsbauten aller Art

. Stahlbeton

. Stahl

' Kunststoff
. Eislaufhallen
. Freischwimmbecken, mit Springturm
. Hallenbäder
. Tennishallen
. Tribünen
. Turn- und Sporthallen

' Miet- und Eigentumsgebäude
. gemischt genutzte Wohn- und

3eschäftsgebäude
. bei besonderer städtischer Ausführung

lGründezeit)

Außenanlagen - befestigte
Fahrflächen

Beherbeßungsbetrieb und

Gastronomie

Bür&. und Verwaltungsgebäude

Containerbauten

Dachraumausbauten - nachträglich

enichtet

Ein- und Zweifamilienhäuser
Fertighaus

Einkaufszentren, Warenhäuser,

Märkte

Gewächs häuser

Gewerbe- und Industriegebäude,

Werlctätten

Ha I lenbauten

Knnkenhäuser, Kur- und

fflegeheime

KFZ-Einstellanlagen, Garagen

Kirchen, Kapellen

Kläranlasen

Kommunalgebäude

Kompostieranlagen

Kühlhäuser

Lagerhäuser

Landwirtschaftliche Bauten - Ställe

und Nebengebäude

Leichtbauten

Markthallen

Müllverbrennunesanlasen

Pumpenhäuser, Tnfo- und

Schalstationen

Schulen

Silobauten

Sport- und Freizeitanlagen

Tankstellen u. Automschanlagen

Wintergä rten

Wohn- und gemischt genutzte

Gebäude

A

B

c

D

E

G

H

K

L

P

S

T

Wirtschaftliche GND in JahrenAusführung
Gebäudenutzung/ Bauliche
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HORA.PASS:

HORA

Anhang I Verkehrswertausweisung

IIAIUFAL IA.IÄND OTERVICIV &

REr A$SESSttE[t AtrSrRß

HORA-Psss

ärlese:
Sephöhe:

ArsffirlüEdiue:
Geogr" ltmürahn:

Anauqruberweg 18. l20l ß€rBEff
162 m

10m
{8,2f,l39" t{ | t6,43}W O

l{aürqcHrr:
Hefiwasg€r

Ob€rllädgrisbdtlge

L.sYrkgt

Erdbeben

furrhulpen
!{hüpfzon
Eftldldrt8

Hagr{

Sclrndast
Hmep*toden

-

I

i; ä.riffr{rlwu
L..r. Fa lrtttürtrrtalt
ülq ,r{ ,iräthrbrt..
l{ffi q'rl l&.rii,trlt.h

ü6 ElrüdrtErl$ .t€. cälähntufiS b$6rt trt (hfi r.rl hcrr.gv*ct htilcjqlill lnlbül.bün. Bh hoci{ril
SlG, dllt tlcfi dü G.llhfitufiB ürbfind lLGüür Uriulüfidä dür lolr*r frlmart1üfi rrcfi dü-dlctr ttilümhfin. Ilü trtddildt Rltllto lüngl lt äilttilcrr.rr llüBr vüm &dild md üfi E€enüüslhn rbiGtttl&r !ä. tx6 nil Hlltü thr HOR*Fil+Än tylc Oüsonümfi ElrEhthryün anr ruü0üfl|üiüt
Gülthtüüüraüon crln gnr$rüElhh cftü .rttc gmbc EäLftllrrt€ {lrr. Sb ütldtrür nhftt {tü
$f,abcrutlllla ofifdtflthän Fl!'trlEür Yolr Glgnnil s€lluEtrEgühlrün. riYtd 4J! Gt.if Elüättalog dtf
GalÜrütng dn Hantllng!üütld dg*lü( $d ämfilohlür" dr tfrteüfilEutg vü öiltchän F16l11-u1g1
odc. äul xäürundät odca Lsldäcüb6nc od6r hl vifrlch.rultoüt rnsrtr*n od6r $.dctrlc.ltlngür$flbllü a.r Rülc !r rblrar-

il

-

doöhrdung,:
k€ip Babn

kE*te lbho
ksirg Dsbn

mlbl
r*drig
m{H
dsddg

hodr

dsrrrig

milbl

ffi$
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HORA

Anhang I Verkehrswertausweisung

r{ÄI$RnL nrlAn0 0!tBvtEw&
RS; AS$E$TüEHI AI.'Sf Rß

E trrtridrrrr.ys
LF r. rrl f!rrl.r{trltlt.
ll14,rrl.hialty*.t..
il*lffir dd,lluat irita:ttlr

Ltgiltfi und niffühtüüb lnlanrrlmm

[noot*.- [rto+ra,rp*r'1

rffi"ffi,#r,g !.;;.,,*
,,.;;ffi"ffi- Iar?8"{rü}

lfEdifrE rmöqlth }IEo-f,iil'
üf{tgc 8.$ü.tLg:"f}r- > lE$ _ ntEOfrrq{tr-nlltrüEn
lf$rHrr.r müqlhh > t{0 - jtSO

IacurrrrFFr*tmtl
I"tt't
I"q"-t toorI >6,0-*gü

> äO. r 8.ü

I 'ao' * t,o

I't,r'rto
t'tt'- to
ir;'.,'l,o-tas

> t,F- f lo
> I,O-r 1.5

i 1,0

Effi

rytroilflüü.r
Un-EtHtrill
I'*
I'-* o to

-lO

U*n

rm?#l#fis*Adg rnÖslhrr

E brül{ilf cftgüdrütH
l'ld urrEhtstln{wl
Arlbgfr mogltch

Iem't

E

It

I
I
I

I
[ru."rrq-I

I

H'ts'-*t't'
I'lztl-r1;t!
I" ttt)-stm

I'too'*ttoI'*--,*I'*--.
I'?o-!&
f '*'*toI"*-'*

t4{}-fEO

r 4{l

I

r2{
rlll-<A.l

!. re-"ro

I r lr-. re

l. e-" u
. ;'i,.-' -l-.t

r 0-r4
o

!ür{: {Bfü Wl-xil} rdrff. E Efrr.lhlt
lErr.|!düg.rkrnr/Jeltl

slltando.zrtarun{
ZorE 3: (S.d Vll rtütt
Cütuhofücr
ZÄlÜI:{tkdVUrü'r
Oöjlrd.*rüflr
Zofl 1:{tLd Vl) hbrt
G$ldel€.t n
IÖn 0: (Brd LVll rlcH nflü{
ur rtsL Eri€hottrn{{l rrt
ttiog*tilt b5|frtsdEüd...ruü n

I
f#,p$j

I",o
fllgdfl.thuifl-'ln&
lüE€dhflBrfl. nqflrdkttI'.-'
I'a---t..nüfi th ldtr Anllrgt.l rr

Rlrdürqtt
grtu. H.Itür.Argrhfer
altLux'lgm
ldnr tl grlrEa ÄrßI0t at ar
RE{rqJ

r S,0

a 4,0 - 5,O

* 3,O -a,O

. I,O - 3,0

r t,0-10

> 3dn- r{cm
r 3om

t . g!fl4olxät EH tgsg-l
r . . pnre OmOeU B tllgt-rJ:20ädi

a Oh lnfo"Buloru ltlrrun h ar rnibrl0hrrrlan ffi.ril:übnan {tar ö prinlgrn Gä}rür. Da $Jcrrtr trdrnU SG.ln'r5r l(ütbkbdrEärn ar Erla-fffueafirng-

lhEffrurü ll.llnilrll$ttr!:
Dlo ](crn ud Tü- rld haumfldlimcllc It ac ffmrt*r oh]r 

''Glüll.üflüctt 
ad.Tr Flt dL Bd{fll.r,vlF.tdltJt firlÜI tnfl Brsr{bt hün ddta gFfrnrt Hürr. IIr t+ux hail i.flftlr thfr.ltt Itf H.nüurom- ud

::|lf*q||F^nblr lnlol{. dr.rhtlcr orr mrur l.rörrg d.i lrrtp*nrrun*ül Nflnüil nlrlrr hü. ituü} dtrüplllElb{l fil rurlli rttrLäan k6nn|rl, tb. tL Brlre.*r wn tr6l,rorn-gv.cl *ld nir n firßiloar lL, db |{let
nillf*rar hr*r ntrts (h t{cnA-PüF.
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Empfehlunq Herstellunqskosten 2025 I SV.Zeitschrift Heft 03/2025:

E4&]fryobhtdbl$bdrltrEs

sAcHvrnsrÄNme l5l

Anhang I Verkehrswertausweisung

HEFI 3T.1G!

1.700 c3Xm C2.700 {

knsten - 2{r25n für

32
ntrnd
Sjlxtc !-300 c4------>4.000 i

4300at.000 r2.900 t
3.700 crd rr00 c2.600 (
3.900 ttr00 I2.7mt

3.000 c 4,600 cH3.9m I

3.700 t3.100 e2.700 (
1.600 t 4.t00 a+-------+4.0m c

5.000 t'r.100 It.800 €

Ansltrc ftlr llrrrtdlurgslostcn fllr nrrhlgcrcholigr lyolrtgrHude
ale Grmdhgc fürdle eaclwcmändigo, oblkbpaäcchc Banwtung
Kcten (lnkl. tfitt.| pro nf Wohnnrfrfläche (WHFLI für Hluptgwchoßa
m ch Aurabtürng*quellüt rnd B rndcsland, sä dürchrr Bercich

ln dlsen llcrtlellungrkosbn rlnd cnlhafren:
' Bailrverkskosen (KodenberaichE Z - 4)
Aischläg€ auf dh Bauwerkskostren:
' bauf, che Aufuchfießung (]b$enberekh I )
'Planung+ und Poiekhebenldatungen (Ketonberoicha 7 + B)
'Umsabsteu€r

ln dhssn llerttellungrkorbn rlnd ntcht entheilsn:
' tJbsdurchsdl nittlidr e Rau mhö hen @. B. Allbauta n)
' sonstige AubcMeßung (Kostenbenich 1)
'Eßclwernisss
' Einridrtung (l(eteibereicfr S)
' Außenanhgsri (Kostenbereidr 6)
' Finanzierurg (anteiliger Ketenbereidr B)
' Reserven (Ketenbereidr g)

Ergänrendc Angabcn:
'Kldnere, hdividudl g€staltsia Bar.rwerke (zB. Ein- und Zurifamifienhaus)
lfnnen einen Ar.lfschlag erfurdern bb zu 3O %

'Großproiekte kiJruren ainen Abedrlag erfordern bis al _10 %
'f.lebengedroße mit einfadrer Ar.rsstatturg (zB. Keller) $egon
ln Artuand derH€rdefungsketen dw Hauptgedroßa bei ca. 40 % bb 70 %

' (1-lof-)Garagan liegan im Arfwand der l"lsnstelurigsketon
der Fhuptgesdoßs b6i ca. 20 % bb S0 %

aus Erheburg
h der Regd

ca.2 aA - 1O Yo

ce.7 Yo ^fr a/"

n o/"

ca.5%-15%
nach Bedad
nach Bedeff
nach Bedarf
nach Badarf
nach Bedad
nach Bedod
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Weitere Unterlaoen

-
-ffi, gotgqmerrCe

)1. srrrrdorf bel tUhn_
k::th^'ut.s J I J/r,r iilr,.rid..,. br wrrr\
',",111 l,-,,-n,,,r wrr,,r, ..,..r,{

t ct 
-: 

t.'./ u.. t.t i ! I I n,v.t t,,. t t r., . t,
f ta,,{, >r,.v,..,r.,/.,.: ,ri rr,,:1. r.

fhr fJqtr\.rr,.1 ..1

amtor. f-v tr-

Bruboghnünttb. trurnl
0earüarfcr Nü1riü Krürfi

tnryarTz.zt5r
baomtQgciaadorl+ian grv f

N8frt:

Adrssss:

PLZ- Ort;

Trl.:

EmEil: ona€!}rrm.frrno.corn

G€tnäß $ 26 Ab6. I <tcr HO Barrydnung 2Ol4 ,d,go{n} ,ch (err) hiarmit dor Ber:beh{kdc 8r, dss Efi {rr}rrrtdcn Baurrü€itan daB mn BesctLid der Stffitgernäirlde Garaedorf bsi Wicn vorn l?.5.20?3Alüntrd.tür l0llä€At(l0ärü
büiQlr \y'r fuöarr h 2Z0l G.€sdo.t b.r vy,q., Wnn€rw€{ t z

b€gltr',nfl tvsrrl€{n i.

le'ü Ur, [.tui l.t\.] Ot gt trr rrrOu rn4
So$l:Ulrt tsr.$ ur.s!

ffi#;

lFill hucrbt tlnttoliloäröhffu,toa Gfiit*t
CfitsfrdeüEe 12

älGoracr'or
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W ä#HflH[$**

Anhang j Verkehrswertausweisung

*iffiHm
ur.cnraoairM'''rf &t'b.',.

die
der

CnaJhsleo.
do:r S$ädrn an d€n l,l€üb€r{egsnechdon

bl ür$ dac bauouefiltr€odr Unbrnshnpn
. bcl dor aHfnügon Vartdrnbehördo
vm Baumgüitsl. Conblncr, und dgs

Di rrr$ Do 0l t0 Ur lg:00 Utu
lgitUtt

Flnna

äHHH,-,;g*"ün "*.*ü-s. c,,üH
aZ0t Arnroäirr,rnsr

,rt{.n .tctft ttüls€Alg€A{{Em, ffi#-Fu: UZremfe.aOOOOrtrr: t?O6.1ü23
8rtsil: Bqjb.hörühtrc Bcrrrff gurp

8E8Ct{EtD
SPRUCH

Itr 'ffi,ffi

ä#1*ffi-, ä,_ffif; #jJ ffi ?, ffi ä-.r**T900/ß. xC €crtd'o.f, EZ a60t. Cn"ou.rc,-iii.ffii]'
Slj$*e.d"..^Ygl$tg-hl rnbprecücnd dün Antognb€itagen (g 1S der N0
.=fgTg P!._198t. tüj_.tra0tq h der sntrenden Frmr"rng-_ Bauüacrräbung, eEnag1w-?]r-ry} -Dle_:!9otql$ Auhg€n und rilo drndßglgln Bcuknnnrngrr-oer lröFl!mr!9 aOt+ LgA[ ilr. tmtS h der gp$snrlrn Fassung alrü gcnareetanr ämrrttehsn.

hd nrdt tlaßgabe d€rsa{ilrr€rhrllsdarstcllung und dlot
mü *rr Bczqr&laurol v€rtohenen plan. unrt

ffiü;
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1.14. Dor Baubeghrn
Wicnldrlflldt

t.tä. Drr 9*ffirrrr

k* vor Beginn dor Arbeiten der Stalsemehrle Cüasdfll brt

Gcosdorf bel Wen vor BsrSegim scfuilüclr

Gutt$fsn sourts dio drrr'. o.i wrir,ei,i' *ä-^f'k,äffi Hl"ffi
Fqtil8t€hng tu
üerFed$ildhrng
Nscürcbon od.r
beftrgt sind. D€r

fmU*roan ütElg.r4nnd

&dtlhrung
$ 3q Abs.z. 2.3 Nö Bauordnung 2014

dcs Bauwerlte

gdn.

r, " Hffiirffi ffi,trJlmä,,g * *ffi
ruu.rrcl'.n Olm gll rurn fi? drt Abrl.|dn rsn Bturnüahtnan, Cordr
Lrr'mw'r Btr"iütrLl..rtgh.ß.6rutrd 

-*

r.6 wlhründ dr. B.urödt n n{rd b.rofi dü. rur d. Ekih.nun9 d'. fga grvo lg€o r,d.g.F.
tvüyrtrtic.1ng.d?t shdlrl htn0ft!,lr..n, Dronocn rnftrhrnOr-Vrn nrrfrrgo.E;-.ü |srrrt!ü{n,'d dnd unmlbrblr 

'.r 
brdüg.n. Edord.ilcha Reintgung$rt€iLn eut{rr|rilcham Gul brt. rn dan l(.neterttonrr-nbgon moron ld Ko*6 dä barn*rrtcrr

llrtgDft htl u,rrdcn

lrt dor

Anhang I Verkehrswertausweisung

ffi*ü
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"4-t-tt-.---.*.i-. ^ ilü$t*.:J.lTl*:ffi:*H,t

l* ä dlr

ffi#

Anhang I Verkehrswertausweisung
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Anhang I Verkehrswertausweisung
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B Zum Verständnis dieses Gutachtens

Berechnungen und Werte

' Alle Werte sind als EURO-Beträge und, wenn nicht anders bezeichnet, als Nettobeträge ohne Berücksichtigung
der Umsatzsteuer zu verstehen.

' Flächenmaße sind in Quadratmeter (,,m'") und Raummaße in Kubikmeter (,,m3") angegeben, Die Berechnung er-
fotgt im Regetfail taut öNORM B 1g00.

' ln Einzelfällen muss die Sachverständige zur Bestimmung bestimmter, für die Bewertung relevanter Faktoren, zB
Errichtungs-, Sanierungs- oderAbbruchkosten von Baulichkeiten, auch auf Erfahrungswerte zurückgre6en. Hierbei
handelt es sich naturgemäß nicht um exakt bestimmbare Größen, sondern sind Erfahrungswerte als Werte inner-
halb von Bandbreiten zu verstehen.

' Bei allen Berechnungen können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

' Das Ergebnis der Bewertung einer lmmobilie führt niemals zu einer, mit mathematischer Exaktheit ermittelten
Größe im Sinne einer reinen Rechenoperation. lnsbesondere im Fall der Venrvertung einer lmmobilie bedeutet der
ermittelte Wert nicht notwendigerweise, dass ein entsprechender Preis auch bei gleichbleibenden äußeren Um-
ständen jedezeit, insbesondere auch kurzfristig, am Markt realisierbar ist.

Wertbeeinflussende Tatsachen und Rechtsverhältnisse

' Der Auftraggeber bestätigt durch die Verwendung dieses Gutachtens, die Sachverständige nach bestem Wissen
und Gewissen wahrheitsgemäß und vollständig informiert zu haben, mithin auch keine - auch bloß potenziell -
wertbeeinflussenden lnformationen, Tatsachen oder rechtlichen Verhältnisse, verschwiegen zu haben.

' Dieses Gutachten basiert auf den bezeichneten Grundlagen, Werden dem Auftraggeber neue Tatsachen oder
Umstände bekannt, die für die Wertermittlung von Bedeutung sein könnten, ist er verpflichtet, dieses Gutachten
nur nach gezielter Rücksprache mit der Sachverständigen und deren neuerlicher Freigabe zu venrvenden und der
Sachverständigen die Beurteilung zu überlassen, ob sich demzufolge die Notwendigkeit ergibt, dieses Gutachten
zu ergänzen oder zu ändern.

Faktische Grundlaqen der Wertermitfl uno :

' Alle Feststellungen in diesem Gutachten gründen auf die vom Auftraggeber der Sachverständigen erteilten lnfor-
mationen sowie die im Gutachten konkret bezeichneten amtlichen und privaten Dokumente, Die Sachverständige
ist auftragsgemäß nicht verpflichtet, die Richtigkeit dieser lnformationen und Dokumente zu überprüfen. Der Auf-
traggeber bestätigt durch die Venrvendung dieses Gutachtens, die Sachverständige nach bestem Wissen und Ge-
wissen wahrheitsgemäß und vollständig informiert zu haben, mithin auch keine - auch bloß potenziell - wertbe-
einflussenden lnformationen verschwiegen zu haben.

' Dieses Gutachten basiert auf den oben bezeichneten Grundlagen, Werden dem Auftraggeber neue Tatsachen
oder Umstände bekannt, die für die Wertermittlung von Bedeutung sein können, verpflichtÄisich der Auftraggeber,
dieses Gutachten nur nach Rücksprache mit der Sachverständigen und deren neuerlicher Freigabe zu venrvenden
und der Sachverständigen die Beurteilung zu überlassen, ob sich demzufolge die Notwendigkeit ergibt, dieses
Gutachten zu ergänzen oder zu ändern,

Rechtliche Verhältnisse mit Bedeutunq für die Wertermitflunq:

' Das Vorliegen behördlicher Genehmigungen, wie zB baurechtlicher oder gewerberechlicher Bewilligungen, sowie
die Erfüllung bestimmter öffentlich-rechtlicher Auflagen wird von der Sachverständigen ohne gesonderten Auftrag
nicht überprüft. Die Sachverständige darf auftragsgemäß darauf vertrauen, dass in Bezug auidas Bewertungsob-
jekt und die auf der bewertungsgegenständlichen Liegenschaft errichteten Baulichkeiten oder Betriebsstätten alle
nach einschlägigen Gesetzen erforderlichen Genehmigungen und Auflagen vorliegen bzw. erfüllt sind.
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' Eine Uberprüfung von Bestandverträgen wird von der Sachverständigen in der Regel, dh ohne gesonderten Auf-
trag, nicht durchgeführ1. Die tatsächlichen Miet oder Pachteinnahmen basieren auf den Angaben des Auftragge-
bers und der von ihm oder in seinem Auftrag der Sachverständigen übergebenen Mietzinslisten oder sonstigen
Unterlagen.

' Die Verkehrswertermittlung erfolgt im Regelfall geldlastenfrei, mithin ohne Berücksichtigung der allenfalls im C-
Blatt eingetragenen Pfandrechte und auch ohne Rücksicht auf Vorzugspfandrechte gemäß S 27 (1) WEG 2002
bei Bewertung von Wohnungseigentumsobjekten.

' Ohne gesonderten Auftrag bleiben dingliche Nutzungsrechte, Dienstbarkeiten, Reallasten oder sonstige Eintra-
gungen ohne Berücksichtigung im Rahmen der Verkehrswertermittlung; solche Rechte werden grundsätzlich als
wertneutral angesehen.

' lm Grundbuch nicht eingetragene (,,außerbücherliche") Rechte oder Lasten finden in der Bewertung nur Berück-
sichtigung, wenn sie von Seiten des Auftraggebers ausdrücklich und schriftlich mit exakter Beschreibung der Art
und des lnhalts solcher Rechte bekannt gegeben werden und deren Berücksichtigung im Rahmen der Verkehrs-
wertermittlung auch dezidiert beauftragt wird.

' Dingliche, dh mit dem Eigentum an der Liegenschaft verbundene Lasten, insbesondere Duldungs-, Leistungs- und
Zahlungspflichten, die kraft einschlägiger gesetzlicher Bestimmungen (zB Bauordnungen, Kanalgesetze, Wasser-
versorgungsgesetze, Abfallwirtschaftsgesetze) bestehen, bleiben auftragsgemäß unberücksichtigt,

Befundaufnahme

Grundsätzliches

' Flächen- und Maße werden von der Sachverständigen vor Ort nicht überprüft, sondern den zur Verfügung gestell-
ten oder von der Sachverständigen eingeholten Plandokumenten oder sonstigen Unterlagen entnommen.

' lm Rahmen der Befundaufnahme werden ausschließlich solche Tatsachen erhoben, die augenscheinlich sind, dh
ohne nähere technische untersuchung oder prüfung erkennbar sind.

Feststellunqen über den bautechnischen Zustand von Gebäuden

' Die Bewertung einer Liegenschaft umfasst grundsätzlich weder die technische Überprüfung von Bauwerken, noch
die Durchführung sonstiger, spezifischer technischer Prüfungen, wie beispielsweise Boden- oder Grundwasser-
untersuchungen oder Umwelteinflüsse. Feststellungen der Sachverständigen zum Zustand von Gebäuden, Be-
triebsanlagen oder sonstigen Anlagen oder anderen Teilen der Liegenschaft als Resultat des Augenscheins haben
daher bloß informativen Wert, nicht aber die Qualität und Aussagekraft eines Sachverständigengutachtens aus
dem Gebiet des Bauwesens oder aus allfälligen sonstigen, einschlägigen Fachgebieten.

Feststellunqen in Bezuq auf Raumordnuno, Flächenwidmuno und Bebaubarkeit

' Feststellungen in Bezug auf Raumordnung, Flächenwidmung und die Bebaubarkeit (Bebauungsbestimmungen)
beziehen sich grundsätzlich immer auf den Stichtag der Bewertung. Anderungen der Flächenwidmung und der
Bebauungsbestimmungen sind jedezeit möglich; solche Anderungen erfolgen durch die zuständigen Behörden
im Wege von Verordnungen, demnach ohne jede Mitwirkung oder Zustimmung des Liegenschaftseigentümers.
Eigentümer von Liegenschaften haben nach den einschlägigen gesetzlichen Regelungen keinen Rechtsanspruch
darauf, dass eine bestehende Widmung hinsichtlich der Nutzung oder Bebaubarkeit einer lmmobilie aufrecht bleibt
oder eine bestimmte (gewünschte) Widmung (Umwidmung) seitens der Behörden verordnet wird,
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Feststellunqen in Bezuq auf andere wertbestimmende Tatsachen

' Für die Richtigkeit von Feststellungen zu wertrelevanten Tatsachen, die durch Einsichtnahme bzw. Abfrage ein-
schlägiger Kataster gewonnen werden, zB Verdachtsflächenkataster (Kontaminierungen von Boden oder Grund-
wasser), Erdbebengefährdungskarte (Erdbebenrisiko), Hochwasserrisikozonierung (Hochwassergefahr) oder
Lärmkataster (Lärmimmissionen), leistet die Sachverständige keine Gewähr. lndividuelle Prüfungen in Bezug auf
solche Tatsachen oder Risiken werden von der Sachverständigen ohne gesonderten Auftrag nicht durchgeführt
oder veranlasst,

' Eine Berücksichtigung der Tatsache, dass bewertungsgegenständliche Gebäude unter Denkmalschutz stehen,
findet im Rahmen der Verkehrswert-ermittlung grundsätzlich - dh auch wenn die Unterschutzstellung im Grund-
buch ersichtlich gemacht ist - nur statt, wenn hierzu ein gesonderter Auftrag erteilt wird und der Auftraggeber der
Sachverständigen zu diesem Zweck den Bezug habenden Bescheid der Denkmalbehörde (BDA) zur Verfügung
stellt oder sie ermächtigt, diesbezüglich bei der Behörde Akteneinsicht zu nehmen,

' Besondere Ausstattungen oder lnvestitionen in einzelnen Miel oder Nutzungsobjekten bleiben im Rahmen der
Liegenschaftsbewertu n g g rundsätzlich au ßer Ansatz.

Kontaminlerunq

' Kontaminierungen werden nur über öffentliche Abfragen überprüft. Die ermittelten Werte beziehen sich auf den
fiktiven Zustand ,,frei von Kontaminierung" bzw. ,,frei von gesundheitsgefährdenden Baustoffen" und bei Abbruch-
kosten ohne besondere Deponieklassen.

' Ausstattungen oder lnvestitionen von Mietern oder Nutzern erfahren keine gesonderte prüfung und Bewertung.

Rechtliche Hinweise

Urheberrecht I Venrvertuno dieses Gutachtens

' Dieses Gutachten ist als das Werk der Sachverständigen urheberrechtlich geschützt. Der Auftraggeber enrvirbt mit
dem Gutachtensauftrag (Werkvertrag) kein Venryertungsrecht an dem erstellten Gutachten, sondern ausschließlich
das Recht, dieses Gutachten zu dem vereinbarten Zweckzuverwenden. Jede Venrvertung, Weitergabe oder Ver-
öffentlichung dieses Gutachtens oder von Teilen desselben durch den Auftraggeber oder durch dritte personen,

denen dieses Gutachtens auf gleich welche Weise zugänglich wird oder zur Kenntnis gelangt, ist vertragsgemäß
und kraft Gesetzes unzulässig.

' Soweit der Auftraggeber dieses Gutachten ohne ausdrückliche schriftliche Ermächtigung der Sachverständigen
auf gleich welche Weise venrverten oder veroffentlichen oder zu einem anderen, als dem vereinbarten Zweck ver-
wenden sollte, steht der Sachverständigen ein Anspruch auf ein zusätzliches Entgelt (Honorar) in objektiv ange-
messenem Ausmaß zu.

Gültiokeit I Aussaoekraft lZweck

' Dieses Gutachten hat nur in seinem gesamten lnhalt, nicht aber auszugsweise Gültigkeit, Die Zusammenfassung
der wesentlichen Ergebnisse dieses Gutachtens dient bloß als Übersicht. Zum Verständnis des Gutachtens und
der ausgewiesenen Ergebnisse ist es unerlässlich, das gesamte Gutachten zu lesen und in Betracht zu ziehen.

. Dieses Gutachten dient ausschließlich dem vereinbarten Zweck.

Haft unq der Sachverständioen

' Gegenüber dritten Personen, die sich auf dieses Gutachten berufen oder daraus gleich welche Schlussfolgerun-
gen oder Entscheidungen ableiten, sei es zum vereinbarten oder einem anderen Zweck, ist jede Haftung der
Sachverständigen ausgeschlossen,
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Die Sachverständige ist im Rahmen ihrer Tätigkeit zur Deckung des Risikos aus der Haftpflicht gegenüber ihren
Auftraggebern versichert. Die Haftung der Sachverständigen ist für den einzelnen Schadensfall im Umfang der
gesetzlichen Haftpflichtversicherung für allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverständige begrenzt.

Einverständnis des Auft raoqebers

Der Auftraggeber erklärt durch die Venruendung diesqs Gutachtens, die obigen Erläuterungen insbesondere die
rechtlichen Bedingungen des gegenständlichen Gutachtensauftrags mit Zustimmung zur Kenntnis zu nehmen.

I

ffi KG 0 1 708 Gerasdorf I Ez 2601 | Grst. 960/1 3 | Anzengruberwe g 1 g | 2201 Gerasdorf Seite 66 von 66


